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RS OGH 1973/1/9 4Ob101/72
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1973

Norm

ZPO §64

Rechtssatz

Das Armenrecht hat nach § 64 ZPO einen festgelegten Umfang. Dem Gericht steht es nicht frei, diesen Umfang

irgendwie zu bestimmen. Die Beschränkung des bewilligten Armenrechtes auf die einstweilige Befreiung von der

Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren der Sachverständigen ist somit gesetzlich nicht gedeckt.
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